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Bebauungsplan Nr. 61.14 
“Gewerbegebiet südlich der Seckenheimer Landstraße“ 

in MA- Neuostheim/ Neuhermsheim 

 

STELLUNGNAHMEN AUS DEN BETEILIGUNGEN  

gemäß §§ 3 und 4 Abs. 2  BauGB
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• Öffentlichkeit           

(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 
Vom 02.06.2020 – 03.07.2020 
Es sind keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen 
  

• Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange     
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB) 
Vom 02.06.2020 – 03.07.2020 
 

 



BPlan Nr. 61.14 “GE-Gebiet südl. Seckenheimer Landstraße“   Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2  BauGB 
20.07.2020   

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND  
SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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Mi 08.07.2020 10:38 / Dez. V – UNTERE UMWELTSCHUTZBEHÖRDEN U. GEWERBEAUFSICHT 
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Mo 08.06.2020 12:46 
(RPS) <@rps.bwl.de> 
RPS-Kampfmittel_61.14_§ 4.2 BauGB 

 

Sehr geehrte 

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während des 2. Weltkrieges 
stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau-  

(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtserforschung in Form einer Auswertung von Luftbildern der 
Alliierten durchzuführen. 

Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen einzu
stufen. 

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg allerdings Luftbild
auswertungen für Dritte, zur Beurteilungen möglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf 
vertraglicher Basis, nur noch kostenpflichtig durchführen. 

Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt werden. Die dafür benötigten Formula
re können unter www.rp-stuttgart.de (->Service->Formulare und Merkblätter) gefunden werden. 

Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zurzeit mind. 34 Wochen ab Auftragseingang. 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst verzichtet auf weitere Beteiligung am Verfahren (Einladung zum Erör
terungstermin, Informationen über Planänderungen und Übersendung des Planfeststellungsbeschlusses)  

Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen  
gez. 
  
Regierungspräsidium Stuttgart  
Referat 16.3 - Kampfmittelbeseitigungsdienst BW  
Pfaffenwaldring 1 - 70569 Stuttgart  
Telefon: 0711/ 904 400-  
Telefax: 0711/ 904 400-  
E-Mail: @rps.bwl.de  

 

http://www.rp-stuttgart.de/
mailto:vivian.fietz@rps.bwl.de
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